
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Kärnten 1995/04/04 KUVS-K2-
152/3/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.04.1995

Rechtssatz

Wird durch den Landeshauptmann ein Fahrzeug als LKW genehmigt und werden in der Folge an diesem Fahrzeug in

technischer Hinsicht gegenüber diesem Genehmigungszustand keinerlei Änderungen vorgenommen, besteht für eine

Änderungsanzeige im Sinne des § 33 Abs 1 KFG keinerlei Anlaß, so daß die belangte Behörde einen solchen Antrag auf

Änderung der Art des Fahrzeuges wegen entschiedener Sache zurückzuweisen hat.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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